	
	Mutterschutzdokument
Evaluierung gem. § 2a und 2b MSchG

	[bookmark: _Hlk19865048]Werdende Mütter und stillende Arbeitnehmerinnen
	Folgende Mitarbeiterin hat ihre Schwangerschaft bekanntgegeben:

	Tätigkeit / Arbeitsbereich:
	     
	Name:
	     

	Verantwortlicher Bereich:
	     
	Bereich:
	     

	Durchgeführt von:
	     
	Geb. Datum:
	     

	Involvierte Personen
	     
	Anschrift:
	     

	Durchgeführt am:
	     
	Errechneter Geburtstermin:
	Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.
	Lfd. Nr.
	Mögliche Gefährdungen bzw. Belastungen
gem. Mutterschutzgesetz
	Zutreffend
	Bemerkungen (Maßnahmen)

	
	
	Ja
	Nein 1.)
	

	1.
	Stöße, Erschütterungen / Lärm
	
	
	

	1.1.
	Vibrierende Arbeitsmittel/Anlagen/Gebäudeschwingungen
	|_|
	|_|
	Siehe Maßnahmenliste Punkt 1

	1.2.
	Belastenden Lärm (über 85 dBA)
	|_|
	|_|
	Siehe Maßnahmenliste Punkt 1

	[bookmark: _Hlk23156622]2.
	Bewegen schwerer Lasten von Hand
	
	
	

	2.1.
	Überschreitung Lastgrenze beim Heben 5kg / fallweise 10kg
	|_|
	|_|
	Siehe Maßnahmenliste Punkt 2

	2.2.
	Überschreitung Lastgrenze beim Schieben 8kg / fallw. 15kg
	|_|
	|_|
	Siehe Maßnahmenliste Punkt 2

	3.
	Ionisierende und nicht ionisierende Strahlung
	
	
	

	3.1.
	Radioaktive Strahlung / Röntgenstrahlung
	|_|
	|_|
	Siehe Maßnahmenliste Punkt 3

	3.2.
	Sonstige Strahlung
	|_|
	|_|
	Siehe Maßnahmenliste Punkt 3

	4.
	Extreme Hitze und Kälte
	
	
	

	4.1.
	Hitze (+35°C, etc.)
	|_|
	|_|
	Siehe Maßnahmenliste Punkt 4

	4.2.
	Kälte (+15°C bis -5°C)
	|_|
	|_|
	Siehe Maßnahmenliste Punkt 4

	4.3.
	Kälte (unter -5°C)
	|_|
	|_|
	Siehe Maßnahmenliste Punkt 4

	5.
	Belastende Körperhaltung
	
	
	

	5.1.
	Arbeiten im Stehen (ohne Sitzgelegenheit)
	|_|
	|_|
	Siehe Maßnahmenliste Punkt 5

	5.2.
	Arbeiten im Stehen (mit Sitzgelegenheit)
	|_|
	|_|
	Siehe Maßnahmenliste Punkt 5

	5.3.
	Stehen über 4 Stunden/Tag (ab 21. Schwangerschaftswoche)
	|_|
	|_|
	Siehe Maßnahmenliste Punkt 5

	5.4.
	Ständiges Sitzen, ohne Möglichkeit kurzzeitiger Unterbrechung
	|_|
	|_|
	Siehe Maßnahmenliste Punkt 5

	6.
	Mit der Arbeit verbundene körperliche Belastung
	
	
	

	6.1.
	Starke Belastung durch Strecken und Beugen
	|_|
	|_|
	Siehe Maßnahmenliste Punkt 6

	6.2.
	Arbeiten mit hoher Fußbeanspruchung
	|_|
	|_|
	Siehe Maßnahmenliste Punkt 6

	6.3.
	Beschäftigung auf Beförderungsmitteln
	|_|
	|_|
	Siehe Maßnahmenliste Punkt 6

	7.
	Arbeiten mit Gesundheitsgefährdenden Arbeitsstoffen
	
	
	

	7.1.
	Krebserzeugende, Fruchtschädigende, Erbgutverändernde Stoffe
	|_|
	|_|
	Siehe Maßnahmenliste Punkt 7

	7.2.
	Toxische, chronisch Schädigende Stoffe
	|_|
	|_|
	Siehe Maßnahmenliste Punkt 7

	7.3
	Arbeitsstoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten
	|_|
	|_|
	Siehe Maßnahmenliste Punkt 7

	8.
	Arbeiten mit Gefahr durch Berufskrankheit
	
	
	

	8.1.
	Hauterkrankungen
	|_|
	|_|
	Siehe Maßnahmenliste Punkt 8

	8.2.
	Atemwegserkrankungen
	|_|
	|_|
	Siehe Maßnahmenliste Punkt 8

	8.3.
	Infektionskrankheiten
	|_|
	|_|
	Siehe Maßnahmenliste Punkt 8

	9.
	Arbeiten mit biologischen Arbeitsstoffen
	
	
	

	9.1.
	Bakterien, Viren, Pilze, Parasiten, etc.
	|_|
	|_|
	Siehe Maßnahmenliste Punkt 9

	10
	Gesundheitsgefährdende Arbeitsverfahren
	
	
	

	10.1.
	Schälen von Holz mit Handmessern
	|_|
	|_|
	Siehe Maßnahmenliste Punkt 10

	10.2.
	Akkordarbeit (ab 21. Schwangerschaftswoche)
	|_|
	|_|
	Siehe Maßnahmenliste Punkt 10

	11.
	Arbeiten mit erhöhter Unfallgefahr
	
	
	

	11.1.
	Tätigkeiten mit Absturzgefahr (Verwendung von Leitern, etc.)
	|_|
	|_|
	Siehe Maßnahmenliste Punkt 11

	11.2.
	Tätigkeiten mit Quetschgefahr (Verwendung von Handpressen, etc.)
	|_|
	|_|
	Siehe Maßnahmenliste Punkt 11

	11.3.
	Arbeiten mit aggressiven / unberechenbaren Menschen
	|_|
	|_|
	Siehe Maßnahmenliste Punkt 11

	12.
	Unzulässige Arbeitszeiten
	
	
	

	12.1.
	Beschäftigung zwischen 20:00 und 06:00 Uhr
	|_|
	|_|
	Siehe Maßnahmenliste Punkt 12

	12.2.
	Sonn- und Feiertagsarbeit
	|_|
	|_|
	Siehe Maßnahmenliste Punkt 12

	12.3.
	Überschreitung Tagesarbeitszeit 9h / Wochenarbeitszeit 40h
	|_|
	|_|
	Siehe Maßnahmenliste Punkt 12

	1.) nicht zutreffend, nicht kontrolliert, nicht anwendbar
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	Lfd. Nr.
	Mögliche Gefährdungen bzw. Belastungen
gem. Mutterschutzgesetz
	Maßnahmen
technisch – organisatorisch - personenbezogen
	WER
	WANN
	Erfolgt AM

	1
	Stöße, Erschütterungen / Lärm:
- Vibrierende Arbeitsmittel/Anlagen/Gebäudeschwingungen
- Belastenden Lärm (über 85 dBA)
	· Tätigkeiten mit Vibrationsbelastung sind für die schwangere/stillende Arbeitnehmerin verboten
· Die schwangere Arbeitnehmerin darf keine Tätigkeiten in Lärmbereichen (über 85 dBA) durchführen
	Vorgesetzte(r)
Mitarbeiterin
	laufend
	laufend

	2
	Bewegung schwerer Lasten von Hand:
- Überschreitung Lastgrenze beim Heben 5kg / fallweise 10kg
- Überschreitung Lastgrenze beim Schieben 8kg / fallweise 15kg
	· Das Bewegen schwerer Lasten ist grundsätzlich verboten
	Vorgesetzte(r)
Mitarbeiterin
	laufend
	laufend

	3
	Ionisierende und nicht ionisierende Strahlung:
- Radioaktive Strahlung / Röntgenstrahlung
- Elektromagnetische Strahlung
	· Im Strahlenbereich ist der Aufenthalt für schwangere/stillende Arbeitnehmerinnen verboten (auch bei mobilen Anlagen)
· Der Aufenthalt von schwangeren und stillenden ArbeitnehmerInnen in Bereichen in denen das Tragen eines Dosimeters erforderlich ist, ist verboten
· Für schwangere Arbeitnehmerinnen gelten die Auslösewerte (Referenzwerte) und Expositionsgrenzwerte (Basisgrenzwerte) für den Schutz der allgemeinen Bevölkerung
	Vorgesetzte(r)
Mitarbeiterin
	laufend
	laufend

	4
	Extreme Hitze und Kälte:
- Hitze (+35°C, etc.)
- Kälte (+15°C bis -5°C)
- Kälte (unter -5°C)
	· Tätigkeiten über längere Zeit in extrem heißen Bereichen, sind für die schwangere/stillende Arbeitnehmerin verboten
· Tätigkeiten in Bereichen von +15°C bis -5°C dürfen unter Berücksichtigung von Kälteschutzkleidung und Aufwärmzeit (10 min. nach 150 min Kälteexposition) durchgeführt werden
· Tätigkeiten in Bereichen bei unter -5°C sind für die schwangere Arbeitnehmerin verboten
	Vorgesetzte(r)
Mitarbeiterin
	laufend
	laufend

	5
	Belastende Körperhaltung:
- Arbeiten im Stehen (ohne Sitzgelegenheit)
- Arbeiten im Stehen (mit Sitzgelegenheit)
- Stehen über 4 Stunden/Tag (ab 21. Schwangerschaftswoche)
- Ständiges Sitzen, ohne Möglichkeit kurzzeitiger Unterbrechung
	· Der Arbeitnehmerin ist es während der Schwangerschaft frei gestellt sich auszuruhen, bzw. die Arbeit kurzzeitig zu unterbrechen um aufzustehen bzw. hinsetzen, sofern dies erforderlich erscheint
· Ab der 21. Schwangerschaftswoche sind nach 4 Stunden stehender Tätigkeit nur noch sitzende Arbeiten durchzuführen
	Vorgesetzte(r)
Mitarbeiterin
	Ab der 21. Schwangerschaftswoche
	laufend

	6
	Mit der Arbeit verbundene körperliche Belastung:
- Starke Belastung durch Strecken und Beugen
- Arbeiten mit hoher Fußbeanspruchung
- Beschäftigung auf Beförderungsmitteln
	· Tätigkeiten bei denen sich die schwangere/stillende Arbeitnehmerin häufig strecken und beugen muss, müssen vermieden bzw. eingeschränkt werden. (z.B. Tätigkeiten in kniender, gebückter, gestreckter Haltung)
· Arbeiten in beengten Räumen bzw. in Zwangslage sind für schwanger/stillende Arbeitnehmerin verboten
· Die Beschäftigung in Beförderungsmitteln ist für schwangere/stillende Arbeitnehmerin verboten
	Vorgesetzte(r)
Mitarbeiterin
	laufend
	laufend

	7
	Arbeit mit gesundheitsgefährdenden Arbeitsstoffen:
- Krebserzeugende, Fruchtschädigende, Erbgutverändernde Stoffe
- Toxische, chronisch Schädigende Stoffe
- Arbeitsstoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten
	· Der Umgang mit krebserzeugenden, fruchtschädigenden, erbgutverändernden, sowie toxisch chronisch schädigenden Stoffen ist für die schwangere/stillende Arbeitnehmerin verboten! (siehe Sicherheitsdatenblatt bzw. Arbeitsstoffliste)
· Der Umgang mit Zytostatika, Virostatika, Antibiotika, monoklonalen Antikörpern (zubereiten, entsorgen, etc.) ist für die schwangere/stillende Arbeitnehmerin verboten
· Der Umgang mit jeglichen Arbeitsstoffen die einen Arbeitsplatzgrenzwert (siehe Abschnitt 8.1 im Sicherheitsdatenblatt) aufweisen ist für die schwangere/stillende Arbeitnehmerin verboten
	Vorgesetzte(r)
Mitarbeiterin
	laufend
	laufend

	8
	Arbeiten mit Gefahr durch Berufskrankheiten:
- Hauterkrankungen
- Atemwegserkrankungen
- Infektionskrankheiten
	· Können die Belastungen nicht vermieden werden ist die Mitarbeiterin von der belastenden Tätigkeit abzuziehen
· Tätigkeitsverbot bei Gegenständen mit Verdacht auf Varizellen, Röteln, CMV, Hep. C, virale Durchfallserreger, TBC, Meningokokken, Prionen, HIV und Pneumonieerreger
· Generell dürfen keine Tätigkeiten mit gebrauchten spitzen, stechenden, schneidenden, bohrenden Instrumenten durchgeführt werden, wie z.B. Entsorgung bzw. Reinigung von Nadeln und schneidenden Instrumenten)
	Vorgesetzte(r)
Mitarbeiterin
	laufend
	laufend

	9
	Biologische Arbeitsstoffe:
- Bakterien, Viren, Pilze, Parasiten, etc.
	· Tätigkeitsverbot bei Gegenständen mit Verdacht auf Körperflüssigkeiten, wie Stuhl, Harn, Blut, Gewebe, etc.
	Vorgesetzte(r)
Mitarbeiterin
	laufend
	laufend

	10
	Gesundheitsgefährdende Arbeitsverfahren:
- Schälen von Holz mit Handmessern
- Akkordarbeit (ab 21. Schwangerschaftswoche)
	· Eine Beschäftigung in den genannten Arbeitsverfahren ist nicht zulässig und verboten
	Vorgesetzte(r)
Mitarbeiterin
	laufend
	laufend

	11
	Arbeiten mit erhöhter Unfallgefahr:
- Tätigkeiten mit Absturzgefahr (Verwendung von Leitern, etc.)
- Tätigkeiten mit Quetschgefahr (Verwendung von Handpressen, etc.)
- Arbeiten mit aggressiven/unberechenbaren Menschen
	· Es dürfen keine Arbeiten auf Leitern oder erhöhten Standplätzen mit Sturz und Absturzgefahr durchgeführt werden 
· Tätigkeiten mit erhöhter Quetschgefahr sind für die schwangere/stillende Arbeitnehmerin verboten
· Tätigkeiten mit aggressiven und unberechenbaren Menschen sind für die schwangere Arbeitnehmerin verboten
	Vorgesetzte(r)
Mitarbeiterin
	laufend
	laufend

	12
	Unzulässige Arbeitszeiten:
- Beschäftigung zwischen 20:00 und 06:00 Uhr
- Sonn- und Feiertagsarbeit
- Überschreitung Tagesarbeitszeit 9h / Wochenarbeitszeit 40h
	· Beschäftigungsverbot zwischen 20:00 und 06:00 Uhr! Ausnahme bis 22:00 Uhr bei Krankenanstalt, Gastgewerbe, etc.
· Bei Sonn- und Feiertagsarbeit muss in der darauffolgenden Woche ein Wochenendersatz, im Ausmaß von min. 36 Stunden am Stück erfolgen
· Überschreitung der Wochenarbeitszeit von 40 Stunden und Überschreitung der Tagesarbeitszeit von 9 Stunden verboten
	Vorgesetzte(r)
Mitarbeiterin
	laufend
	laufend
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Für werdende Mütter und stillende Arbeitnehmerinnen dieses Bereichs erlaubte Tätigkeiten (beispielhaft):
· Tätigkeiten unter Einhaltung der genannten Verbote und Einschränkungen
· Durchführung von administrativen Tätigkeiten und Dokumentationsaufgaben
· Teilnahme an Fortbildungen und Teambesprechungen
· Einschulung und Anleitung von neuen MitarbeiterInnen
· Pädagogisch-didaktische Tätigkeiten
· Beratungs- und Kommunikationsaufgaben
· Organisatorische & koordinierende Tätigkeiten
· Digitale & mediengestützte Tätigkeiten
· Hospitations- & Beobachtungstätigkeiten
· Mitwirkung bei Prüfungen
· Schulische Entwicklungs- & Zusatzaufgaben
· 



	
	
	Unterweisung der Mitarbeiterin / Vorgesetzte(r):

	
	     
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Bestätigung durch die Arbeitnehmerin
(Inhalt verstanden)
	

	
	     
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Bestätigung durch die (den) Vorgesetzte(n)
	



	Meldepflicht
· Der Arbeitgeber muss eine Meldung an das Arbeitsinspektorat machen (Kopie ergeht an die betroffene Arbeitnehmerin und den Arbeitsmediziner)
	Vorgesetzte(r)
	laufend
	laufend

	
	
	Untersuchungen
· Schwangerschaftsuntersuchungen können während der Arbeitszeit durchgeführt werden, wenn diese außerhalb der Arbeitszeit nicht möglich oder nicht zumutbar sind
	Mitarbeiterin
AMED(in)
	laufend
	laufend

	
	
	Beschäftigungsverbote- und Beschränkungen bei / mit
· Vibrationen / Lärm (über 85 dBA)
· Bewegung schwerer Lasten
· Ionisierender / nicht ionisierender Strahlung
· Extremer Hitze und Kälte
· Belastender Körperhaltung
· Besonderer körperlicher Belastung
· Gesundheitsgefährdenden Arbeitsstoffen
· Biologischen Arbeitsstoffen
· Gefahr durch Berufskrankheit
· Gesundheitsgefährdenden Arbeitsverfahren
· Erhöhte Unfallgefahr
· Überschreitung der vorgesehenen Arbeitszeiten
Anmerkung: wenn kein Karenzurlaub konsumiert wird gelten diese Schutzbestimmungen bis 12 Wochen nach der Entbindung, sowie während der Stillzeit
	Vorgesetzte(r)
Mitarbeiterin
	laufend
	laufend

	
	
	Beschäftigungsverbot
· 8 Wochen vor und 8 Wochen nach der Geburt
· Vorzeitige Freistellung mit Befund des Facharztes (Gynäkologe), Amtsarztes oder Arbeitsinspektionsarztes
	Vorgesetzte(r)
Mitarbeiterin
	laufend
	laufend

	
	
	Ruhemöglichkeit
· Der Mitarbeiterin ist es während der Schwangerschaft freigestellt sich auszuruhen wenn dies erforderlich erscheint
	Vorgesetzte(r)
Mitarbeiterin
	laufend
	laufend

	
	
	Kündigungsschutz
· Ab Meldung bis 4 Monate nach der Entbindung
	Vorgesetzte(r)
Mitarbeiterin
	laufend
	laufend

	Der Arbeitsplatz wurde kontrolliert und kann als	|_| geeignet	|_| ungeeignet 	bewertet werden.
Eine Versetzung 2) ist zwingend erforderlich, wenn die oben genannten Maßnahmen aus arbeitsbedingten Gründen nicht eingehalten werden können oder wenn dies im konkreten Einzelfall als notwendig erachtet wird. Die Personalabteilung ist dafür verantwortlich, eine geeignete und angemessene Lösung zu erarbeiten und umzusetzen.



